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Norm

B-VG Art132;

VStG §51 Abs7;

VwGG §27 Abs1;

Rechtssatz

Die Regelung des § 27 Abs 1 VwGG betre;end die verlängerte Wartefrist von mehr als sechs Monaten, die darauf

abstellt, daß ein Gesetz "für den Übergang der EntscheidungspBicht" eine längere Frist vorsieht, ist aus teleologischen

Erwägungen auch auf den Fall des § 51 Abs 7 VStG anzuwenden, in dem das Gesetz zwar keine Frist für einen

"Übergang der EntscheidungspBicht" vorsieht, aber eine Regelung, laut der nach Ablauf einer bestimmten Frist der

bekämpfte Bescheid außer Kraft tritt, womit einerseits materiell eine längere Entscheidungsfrist der obersten Instanz

statuiert, andererseits aber dem Rechtsschutzbedürfnis, dem auch Art 132 B-VG dient, Rechnung getragen wird.
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